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lieferland von Jutesackleinwand, Brifisch-Indien. Die Produk-
tion dieser Sackleinwand ist während des Krieges in den U. S.
A. aufgenommen, aber später als unrentabel wieder aufge-
geben worden. Die sonstigen Positionen betreffen verschiedene
unbedeutende Pflanzenfasern, vor allem Sisal, ferner künst-
liches Roßhaar, Kokosmatten, Strohmatten usw., Wolle, Haare
und Waren daraus. Hauptlieferant für künstliches Roßhaar
und Waren daraus ist die Schweiz, die ebenso in einem Spe-
zialprodukt, nämlich Seidenbeuteltüchern zum Mehlsieben, fast
allein den amerikanischen Bedarf deckt. Die Gruppe Ä 2 ent-
hält mit 480.6 Mill. Dollar die bedeutendsten Textileinfuhren;
von der Gesamteinfuhr der Gruppe entfallen auf Textilien
nicht weniger als 52.4o/o, davon allein */s Rohseide. Wieweif
hier eine Eigenproduktion künftig zweckmäßig und lohnend
ist — Versuche sind im Seidenanbau schon gemacht worden —
das liegt im Schoß der Zukunft. A 3 (Fehlen einer bestimmten
Sorte des Produkts) ist für die Textileinfuhr nicht von großer
Bedeutung, obwohl in dieser Gruppe 42.3 o/o der Gesamteinfuhr
Textilien sind. Es handelt sich hier überwiegend um Natur-
Produkte aus überseeischen Ländern, zum geringen Teil aus
europäischen: langstapelige Baumwolle aus Aegypten, kurz-
stapelige aus Aegypten und verschiedene Exoten, Hanf aus
Italien, Flachs aus Neuseeland, Sfrohhutmaferialien vor allem
aus Japan und der Schweiz, Teppichwolle besonders aus China
und England. Mit Ä 4 (Fehlen einer bestimmten Qualität eines
Produkts), einer wieder bedeutenderen Gruppe mit 194.4 Mill.
Dollar Einfuhrwert 44.3 o/o der entsprechenden Gesamtein-
fuhr) betreten wir hauptsächlich den Boden der Halb- und
Fertigfabrikate, woran in erster Linie Europa
interessiert ist. Die internationale Arbeitsteilung in diesen
Erzeugnissen beruht bekanntlich auf langer Tradition, die be-
gründet ist in Struktur, Arbeitsweise, Verbrauchssitten der
Länder. Europa liefert vornehmlich Spezialitäten von
oft hoher Qualität und künstlerischem Geschmack, während die
Vereinigten Staaten nach wie vor Massenerzeuger
sind. Haupteinfuhrposten dieser Gruppe sind: Feine Baum-
wollgarne und -Stoffe aus England, Florgewebe, Möbelstoffe
aus verschiedenen europäischen Ländern, Strickhandschuhe aus
Deutschland, Spitzen und Stickereien aus Frankreich und der
Schweiz, feinere Leinengewebe und Damaste aus Großbritan-
nien, Leinenstickereien aus China, Hutputz aus Deutschland,
Stroh- und Wollhüte aus Italien, Wollstoffe aus England, Tep-
piche aus Persien und China, Velvets, Kleidungsstücke und
Seidenspitzen aus Frankreich, Kunstseidenbänder verschiedener
Herkunft. Die bei diesen Waren eingebürgerte Arbeitsteilung
wird so leicht nicht aufgehoben werden können, da sie von
vielen Voraussetzungen gestützt wird, die nicht kurzerhand
von Land zu Land überfragbar sind. Die Gruppen Ä 5—7
spielen für die Textileinfuhr gar keine Rolle. Dagegen hat
die Gruppe A 8 (Zu geringe Eigenproduktion) mit einer Textil-
einfuhr von 113.2 Mill. Dollar wieder Interesse, zumal es sich
auch hier in der Hauptsache um Halb- und Fertigwaren han-
delt. Erwähnenswerte Positionen sind besonders : Indische
Jutesäcke, die allein 55 o/o des Gesamtverbrauchs decken, Hand-

tücher und Servietten aus Großbritannien, Kammwolle aus
Australien, Kämmlinge aus England, Seidenabfälle aus Japan
und China (90"/o des amerikanischen GesamtVerbrauchs), Kunst-
seidenabfälle aus Deutschland, Kunstseidengarne vor allem
aus Italien, Deutschland, Frankreich und Holland.

In der Hauptgruppe B figurieren, wie schon gesagt, die-
jenigen Einfuhrwaren, die in direktem Wettbewerb zur Eigen-
Produktion stehen. Sie sind im Textilfach nur von untergeord-
neter Bedeutung. Zumal die Gruppe B 9 (Ungünstige Trans-
portlage) fällt mit 0.1 Mill. Dollar gar nicht ins Gewicht. Es
sind lediglich Baumwollabfälle, die aus verkehrsfechnischen
Gründen vorteilhafter aus dem Nachbarlande Kanada bezogen
werden können. Schließlich die Gruppe B10 (Ungünstige
Kostenlage), die mit 40.8 Mill. Dollar Einfuhrwert auftritt.
Die heimische Produktion in den hierzu gehörigen Waren ist
groß. Der Kostenunterschied muß also schon augenfällig sein,
wenn das Ausland trotz Schutzzöllen darin zur Bedarfsdeckung
herangezogen wird. Es handelt sich vor allem um Baumwoll-
abfälle aus Japan, Strümpfe aus Deutschland, baumwollene
Frauen- und Kinderbekleidung aus Portorico, Woll-Lumpen aus
England und besonders reinseidene Stoffe aus Japan, Frank-
reich, Schweiz, Italien, China.

Ist nun nach dem Gesagten eine Textil-Autarkie in
den U. S. A. m ö g 1 i ch Diese Frage kann nur eindeutig
verneint werden für die Gruppe A1 (keine Eigenproduktion),
in der der Einfuhrwert jedoch recht gering ist. Bei anderen
Gruppen wären die Möglichkeiten unter Schaffung entsprechen-
der Voraussetzungen nicht ohne weiteres von der Hand zu
weisen. Ob das allerdings zweckmäßig und lohnend ist und
mit Rücksicht auf die Großgläubigerstellung und die Eigen-
ausfuhr der Vereinigten Staaten ihnen selbst wünschenswert
sein könnte, das ist recht fraglich. In einigen Gruppen, zumal
A 4, wo lange Erfahrungen auf Spezialgebieten erforderlich
sind, würde der Autarkiegedanke höchstwahrscheinlich schon
an der Schaffung der Voraussetzungen scheitern. Nun sind die
oben genannten Werte und Ziffern natürlich auch nichts Festes.
Sie schwanken mit der Konjunktur, die ja auf die Dringlich-
keit der Einfuhr von einschneidendem Einfluß ist, sie schwan-
ken auch mit der Aenderung von Sitten und Moden und mit
strukturellen Verschiebungen im ganzen Produktionsgefüge der
Welt. Im vorigen Jahre betrug beispielsweise die Gesamtein-
fuhr der U. S. A. nur noch 2047.7 Mill. Dollar, also weniger
als die Hälfte des Wertes von 1927. Konjunkturelle Verschlech-
terung und scharfe Preisstürze haben neben den Zollerhöhun-
gen der letzten Jahre ihren erheblichen Teil daran. Aber soviel
zeigt die Untersuchung doch, daß selbst in einem ao günstig
strukturierten Lande wie den Vereinigten Staaten das Autarkie-
ideal noch im weifen Felde liegt, wenn nicht eine starke Um-
Stellung der heimischen Produktion erfolgt. Im Textilgewerbe
liegen die Voraussetzungen dafür noch schlechter als im ge-
samten Durchschnitt, da neben technischen und wirtschaftlichen
Hemmungen zuviel Unwägbarkeiten einer solchen Umstellung
im Wege stehen.

HÄNDELSNA
Schweizerische Aus- und Einfuhr von ganz- und halbseide-

nen Geweben und Bändern in den ersten vier Monaten 1932:

Ausfuhr
Seidenstoffe Seidenbänder

q 1000 Fr. q 1000 Fr.
Januar 933 3,176 138 567
Februar 711 2,810 164 666
März 770 3,188 190 808
April 790 3,188 211 853

Januar-April 1932 3,204 12,362 703 2,894
Januar-April 1931 6,081 33,104 871 4,002

E i n f u h r :
Seidenstoffe Seidenbänder
q 1000 Fr. q 1000 Fr.

Januar 1,297 3,274 21 150
Februar 955 2,597 23 175
März 445 1,344 12 87
April 682 1,913 15 100

Januar-April 1932 3,379 9,128 71 512
Januar-April 1931 3,624 13,863 98 823

CHRICHTEN
Devisenabkommen mit Jugoslawien. Zwischen der Schweiz

und Jugoslavien ist am 10. Mai 1932 ein Devisenabkommen
abgeschlossen worden, das auf ähnlicher Grundlage wie die
inzwischen gekündigte Vereinbarung mit Oesterreich und die
noch zu Recht bestehende Uebereinkunft mit Ungarn beruht.
Der schweizerische Käufer jugoslavischer Ware muß den Kauf-
preis in Franken bei der Nationalbank in Zürich erlegen und
der jugoslavische Käufer leistet seine Einzahlungen in Dinaren
bei der Nationalbank in Belgrad. Die Auszahlungen erfolgen
auf Grund der gesetzlichen Währungsparitäten. Die bei der
Schweizerischen Nationalbank eingehenden Zahlungen werden
ausschließlich zur Begleichung schweizerischer Forderungen ver-
wendet. Wechselseitige Kaufgeschäfte mit der Möglichkeit
einer direkten Verrechnung werden im Einverständnis mit den
beiden Nationalbanken zugelassen. Das Abkommen ist vor-
läufig auf die Dauer von vier Monaten abgeschlossen worden.

Devisenabkommen mit Oesterreich. Das am 12. November
1951 zwischen der Schweiz und Oesterreich getroffene Clearing-
abkommen ist von Oesterreich gekündigt worden und am 10.
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April 1932 dahin gefallen. Die Einzahlungspflicht der Schwei-
zerischen Käufer österreichischer Ware bei der Schweizeri-
sehen Nationalbank besteht jedoch noch so lange zu Recht,
bis die während der Geltungsdauer des Devisenabkommens bei
der Oesterreichischen Nationalbank einbezahlten Schilling-
betrage abgelöst sind. Für neue Geschäfte und für die Herein-
nähme der nicht bis zum 10. April geleisteten Schillingzahlun-
gen ist der schweizerische Gläubiger auf allenfalls noch zuge-
teilte Devisen, oder aber auf den direkten Verrechnungsver-
kehr angewiesen.

F r a n k r e i ch hat nunmehr mit Oesterreich ebenfalls ein
Clearingabkommen abgeschlossen, das am 1. Mai in Kraft ge-
treten ist und in erster Linie zur Flüssigmachung der französi-
sehen Guthaben in Oesterreich dient. Aehnliche Vereinbarun-
gen sind von Frankreich auch mit Estland, Lettland und Un-
garn getroffen worden und mit anderen Staaten sind Unter-
handlungen im Gange.

Englische Seidenzölle. Die Seidenzölle sind in England eine
Finanzangelegenheit und werden infolgedessen jedes Jahr auf
dem Wege des Budgets bestätigt oder neu geordnet. Das vom
Schatzkanzler vorgelegte Budget 1932/33 hatte eine Äenderung
der seit 1925 bestehenden Grundzölle nicht vorgesehen, son-
dern nur die Abschaffung der Zuschlagszölle von 50% bei
Mischgeweben und deren Ersatz durch einen Zuschlag von
20»,'o vom Wert. Am 26. April waren diese neuen Ansätze in
Kraft getreten, von denen man erwarten durfte, daß sie nun
zum mindesten während eines Jahres Gültigkeit haben würden.
Statt dessen hat dej; Schatzkanzler, auf Drängen der britischen
Seidenweberei, schon einige Tage später auf dem Wege eines
Ergänzungsartikels zum Finanzgesetz, die Zölle für Garne und
Gewebe aus Seide oder Kunstseide mit einem Zusatzzoll von
10"/') vom Wert belegt. Die neuen Ansätze sind vom Unter-
haus mit großer Mehrheit gutgeheißen worden und am 11. Mai
in Kraft getreten. Dabei hat der Schatzkanzler die Erklärung
abgegeben, daß die englische Seidenweberei, deren Zölle nicht
unter das Tarifgesetz fallen, bei der allgemeinen Zollerhöhung
zu kurz gekommen sei und Anspruch auf einen unveränder-
liehen, d. h. nicht vom Budget abhängigen Zollschutz habe.
Eine solche Neuordnung bedürfe jedoch noch einer eingehenden
Prüfung, mit der die Regierung den von ihr unabhängigen Zoll-
ausschuß betrauen werde. Der neue Wertzoll von 10»/o sei
infolgedessen als eine Uebergangsmaßnahme zu betrachten.

Von der neuen Belastung sind ausgenommen die Cocons,
Rohseide (Grège), Kämmlinge und Abfälle von Seide und
Kunstseide. Für die Berechnung des Wertzolles gilt der Wert
der Ware einschließlich Fracht und Versicherung, jedoch ohne
Einfuhrzoll. Bei den Mischgeweben, d. h. bei Geweben, die
neben Seide oder Kunstseide auch Baumwolle oder Wolle ent-
halten, kommt, wie bisher, entweder der Wertzoll von 20"o
(als Mindestansatz) in Frage, oder aber der Seiden- bezw.
Kunstseidengewichtszoll plus 10 o/o vom Wert des Gewebes,
und zwar jeweilen der höhere Ansatz. Zuhanden der Zoll-
behörde sind Erklärungen auf besonderen Formularen ein-
zureichen über die Zusammensetzung und den Wert der Ware.

Griechenland. Kontingentierung und Zahlungsverkehr. Die
griechische Regierung hat eine Ausführungsverordnung zum
Gesetz betr. Erlaß von Einfuhrbeschränkungen veröffentlicht,
durch welche die Warenmenge, die vom Ausland in Griechen-
land eingeführt werden darf, für die sechs Monate 15. Mai
bis 15. November 1932 auf bestimmte Kontingente beschränkt
wird. Das Einfuhrkonfingent für Seidengewebe aller
Art der T.-No. 245/26 beläuft sich auf 4500 kg netto. Das
Kontingent wird durch Vermittlung der Handelskammern auf
die Importeure verteilt. Als Grundlage für die Verteilung
dienen die von den Einfuhrfirmen vorgelegten Zolldokumente
aus den Jahren 1929, 1930 und 1931. Für die Einfuhr von Roh-
seide, auch gezwirnt (T.-No. 244a, b und c) ist eine Bewilli-
gung der „Commission du Commerce Extérieur" beim Volks-
Wirtschafts-Ministerium notwendig. '

Durch ein Gesetz vom 27. April hat Griechenland neue
Bestimmungen inbezug auf die Währung getoffen und die Sta-
bilisation der Drachme aufgehoben. Durch das Gesetz werden
die bisherigen Devisenordnungen beseitigt und für die De-
visenkurse die Notierungen der Banque de Grèce als verbind-
lieh erklärt. Die genannte Bank behält das Monopol für den
An- und Verkauf von Devisen, die in Zukunft griechischen Ein-
fuhrfirmen nur für sogen, legitime Bedürfnisse zugeteilt werden
und sofern es sich um Kaufverträge handelt, die nach dem
27. April abgeschlossen wurden. Für die vor diesem Zeitpunkt

eingegangenen Schulden werden die Devisen nur ratenweise
zugesprochen. Dabei ist die Durchführung von Zahlungsvoll-
Streckungen untersagt, sofern der Schuldner den Nachweis er-
bringt, daß ihm die zur ratenweisen Tilgung nötigen Devisen
nicht zugefeilt worden sind, obwohl er um mindestens 10 "A>

des Schuldbetrages für das Halbjahr eingekommen ist. Der
Schuldner ist dagegen verpflichtet, Verzugszinsen zu bezahlen.
Die Ausfuhr von Drachmen in Banknoten, Schecks und anderer
Form, sowie von ausländischen Banknoten und Devisen bleibt
vorbehaltlich der Bewilligung durch die „Banque de Grèce",
verboten.

Kontingentierungsabkommen mit Polen. Am 18. Mai ist
zwischen der Schweiz und Polen eine Vereinbarung über die
gegenseitige Durchführung der Einfuhrkontingentierung ge-
troffen worden. Das Abkommen hat rückwirkende Kraft auf
den I.Mai 1932. Nähere Auskunft erteilt die Handelsabteilung
des Eidg. Volkswirtschafts-Departements in Bern.

Rumänien. — Einführung der Devisenbewirtschaftung. Die
rumänische Regierung hat am 18. Mai 1932 die Einführung
der Devisenkontrolle verfügt. Die rumänische Nationalbank be-
sitzt das Monopol zum Kauf und Verkauf von Gold und zur
Hingabe von Devisen. Ueberweisungen in das Ausland zur
Deckung der Wareneinfuhr oder zur Rückzahlung von Kre-
diten bedürfen der Genehmigung durch die rumänische Natio-
nalbank. Die Einfuhr ausländischer Zahlungsmittel und Geld-
Sorten ist untersagt und die Ausfuhr rumänischen Geldes an
die Bewilligung durch die rumänische Nationalbank geknüpft.
Ausländern ist es jedoch nach wie vor gestattet, über ihre
Bankguthaben in Lei oder fremder Valuta frei zu verfügen.

Tschechoslowakei. — Erhöhung der Umsatzsteuer. Durch
ein Gesetz ist mit Wirkung vom 1. Mai 1932 an die Umsatz-
Steuer um 50»/o erhöht worden. Dieser Zuschlag findet An-
wendung bei der zweiprozentigen Umsatzsteuer, die damit das
Verhältnis von 3n/o erreicht, wie auch bei der Luxussteuer,
die von 12 auf 18 o/o ansteigt. Die erhöhten Ansätze kommen
bei der Einfuhr jedoch erst vom 1. Juni 1932 an zur Anwendung.

Ungarn. Umsatzsteuer. Die bisherige Umsatzsteuer von 3»/o

für Textilwaren ist in eine Steuerpauschale umgewandelt wor-
den. Die Neuregelung tritt am 1. Juni 1932 in Kraft. Für
aus dem Ausland eingeführte Seidengewebe aller Art
beläuft sich der neue Ansatz für die Steuerpauschale auf 13o/o

des Warenwertes. Für Grège, gezwirnte Seide, Nähseide und
Schappe, wie auch für Kunstseide stellt sich die neue Steuer
auf 16 o/o vom Wert.

Kartellierungen in der Kunstseidenindustrie. In den „Mit-
teilungen" war schon von dem deutschen Kunstseiden-
Syndikat die Rede. Alle maßgebenden deutschen Kunst-
seidenfabriken haben eine gemeinsame Verkaufsstelle, das
Kunstseide-Verkaufsbüro G. m. b. H. in Berlin errichtet, das
allein die Bestellungen für den deutschen Markt aufnimmt und
ausführt. Dem deutschen Syndikat haben sich bisher an aus-
ländischen Firmen angeschlossen die Snia Viscosa, die Châ-
tillon, die Cisa und die Italrayon in Italien, die Äku und die
Breda in Holland, die Steckborn Kunstseide A.-G. und die
Feldmühle A.-G. Rorschach in der Schweiz. Diesen Fabriken
ist ein Kontingenf für ihren Absatz in Deutschland eingeräumt
worden, wobei sie ihre Preise denjenigen der deutschen Kunst-
seidefabriken gleichstellen. Die insbesondere von Deutschland
ausgehenden Bemühungen, auch die französische und belgische
Kunsfseidenindustrie zu einem gleichen Vorgehen zu veran-
lassen und ein europäisches Syndikat ins Leben zu rufen,
haben noch zu keinem Erfolg geführt, da die Kunstseiden-
fabriken in den betreffenden Ländern bisher selbst unter-
einander noch zu keiner Verständigung gelangt waren. Der
sich immer schärfer gestaltende Konkurrenzkampf von einer
Firma zur andern, in Verbindung mit gänzlich ungenügenden
Preisen, hat aber nunmehr in Frankreich zu einem Ab-
kommen unter allen maßgebenden Viscose-Fabrikanten geführt.
Der Vertrag ist am 11. Mai in Lyon unterzeichnet worden und
die Verkäufer der Fabriken haben schon Anweisungen er-
halten, die Preise um 2—3 franz. Franken für das kg zu er-
höhen. In Belgien haben die Fabriken von Tubize, Oubourg,
Antwerpen, die Société Générale de Soie Artificielle und die
Société La Seta in Brüssel eine Dachgesellschaft unter dem
Namen „Union Fabriques Belges de Textils Artificiels" (Fa-
belfa) gegründet, die ebenfalls den Zweck einer gemeinsamen
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Festsetzung der Preise verfolgt. Der Zusammenschluß der
nunmehr bestehenden deutschen, französischen, belgischen und
holländischen Syndikate zu einer internationalen Organisation
liegt nun nahe und mit einer internationalen Kartellpolitik,
die auf eine Stabilisierung vernünftiger Preise hinzielt, ist
letzten Endes auch dem Kunstseidenverbraucher gedient. Eine
Beschränkung der Einkaufsmöglichkeiten jedoch, sowie eine
bürokratische Erledigung des Geschäftsverkehrs, wie sie Syn-
dikafen mit Monopolcharakter nur zu leicht anhaftet, wird

im Interesse der Entwicklungsmöglichkeiten der Kunstseide
selbst vermieden werden müssen.

Kanada. — Erhöhung der Umsatzsteuer. Das kanadische
Parlament hat auf dem Wege einer Finanzverfügung, am 6.

April die Verkaufstaxe von 4 auf 6 </o und gleichzeitig die Ge-
bühr für nach Kanada eingeführte Erzeugnisse von 1 auf 3"o
des Zollwerfes der Ware erhöht. Die Verfügung ist am 27.

April 1932 in Kraft getreten.

INDUSTRIELLE NACHRICHTEN
Umsätze der bedeutendsten europäischen Seidentrocknungs-

Anstalten im Monat März 1932:

1932 1931 Januar-März 1932
kg kg kg

Mailand 269,015 666,150 931,130
Lyon 182,060 428,252 457,777
Zürich 14,396 32,711 52,315
Basel 6,877 13,893 20,629
St-Etienne 6,545 17,079 23,538
Turin 8,825 15,685 27,546
Como 9,473 21,699 25,585

Umsätze der bedeutendsten europäischen Seidentrocknungs-
Anstalten im Monat April 1932:

1932 1931 Januar-April 1932
kg kg kg

Mailand 205,175 533,290 1,136,305
Lyon 160,598 369,267 618,375
Zürich 13,816 29,069 66,131
Basel 9,684 —
St-Etienne 9,326 16,229 32,864
Turin 8,434 17,320 35,980
Como 8,799 19,808 34,384

Schweiz

Zürcherische Seidenindustrie-Gesellschaff. Am 27. Mai hat,
unter dem Vorsitze des Vizepräsidenten, Herrn M. J. F r o e-
1 i ch e r, die 84. ordentliche Generalversammlung der
Zürcherischen Seidenindustrie-Gesellschaft stattgefunden. Die
aus dem Vorstande ausgeschiedenen Herren H. Nabholz- von
Grabow und Dr. H. U. Vollenweider, wurden durch die Herren
Ch. Rudolph und Dr. R. Wehrli ersetzt und für den zurückge-
tretenen Herrn H. Hauser, als neues Mitglied des Schiedsge-
richtes für den Handel in roher Seide Herr Rud. Widmer
gewählt.

Nach Erledigung der statutarischen Punkte der Tagesord-
nung, fand eine eingehende Aussprache statt über den in der
Export-Beilage der „Neuen Zürcher Zeitung" vom 19. Mai
veröffentlichten Artikel über „Seide und Seidenindustrie".
Die von allen Zweigen der Seidenindustrie und des Handels
beschickte Versammlung war sich darüber einig, daß die
Ausführungen des Korrespondenten zwar der heutigen Lage
entsprechen mögen, daß aber in den Schlußfolgerungen eine
einseitige Tendenz vertreten wird und mit Veröffentlichungen
solcher Art, der Industrie nicht gedient sei. Den in der
Exportnummer vom 26. Mai erschienenen beiden Entgegnun-
gen wurde beigepflichtet.

Verband Schweizerischer Seidenstoff-Fabrikanten. Die G e-
neralversammlung des Verbandes Schweizerischer Sei-
denstoff-Fabrikanten ist am 27. Mai unter dem Vorsitz des
Präsidenten, Herrn H. Näf zusammengetreten. Während die
einzelnen Gegenstände der Tagesordnung zu keinen besonderen
Erörterungen Anlaß gaben, fand eine anregende Aussprache
über verschiedene Fragen statt, welche die schweizerische Sei-
denweberei zurzeit beschäftigen. Als solche verdienen insbe-
sondere die Konfingentierungsm aß nahmen des Bun-
desrates, der Bundesbeschluß über die produktive Ar-
beitslosen-Fürsorge und die neuen englischen
Seidenzölle erwähnt zu werden.

Betriebseinstellung. Aus Horgen wird berichtet, daß die
Firma Stünzi Söhne Ä. - G. den Betrieb ihrer dortigen
Seidenweberei auf Ende Juni einstellen und die Fabrikation

in der Schweiz auf die beiden andern Fabriken in Lachen
und Zürich 2 (Wollishofen) beschränken wird.

Italien
Rückgang der italienischen Seidenzuchf. Die „Ente nazio-

nale Serico" berichtet, daß der ausgesetzte Seidensamen für
die laufende Kampagne um 15—20 <yo niedriger als im Vor-
jähre ist. H. W. G.

Oesterreich

Die Beschäftigung in der Textilindustrie. Bei den öster-
reichischen Spinnereien ist die Beschäftigung anhaltend gün-
stig. Allerdings verlautet, daß der Auftragsbestand nach den
starken Ordreerteilungen der letzten Monate etwas zurückge-
gangen sei, doch sichern die derzeitigen Aufträge bei den
meisten Betrieben noch für mehrere Wochen die Aufrecht-
erhaltung des derzeitigen Beschäftigungsstandes. Auch bei den
Webereien wird die Lage als befriedigend bezeichnet, zu-
mal sich hier besonders hinsichtlich der tschechoslowakischen
Konkurrenz die handelspolitischen Maßnahmen auszuwirken
beginnen. Vielfach wurde berichtet, daß auf Grund der Clea-
ringVerträge größere Mengen ausländischer Waren eingeführt
worden seien, doch dürften die Einfuhren nach der nunmehri-
gen Kündigung der Verträge eine Einschränkung erfahren.

P.P.
Polen

Polnischer Boykott französischer Seide? Angesichts der
Beschränkungen, die neuerdings seitens Frankreichs der polni-
sehen Einfuhr gegenüber angewandt werden, wird von polni-
sehen Textilkreisen der Boykott einer ganzen Reihe von fran-
zösischen Ausfuhrartikeln vorgeschlagen. Auf dem Gebiet der
Textilindustrie besteht die Möglichkeit, Gegenmaßnahmen in
Gestalt einer Verringerung der Seideneinfuhr nach Polen
durchzuführen. Große Summen werden sich auch auf diese
Weise zurückziehen lassen, daß man das Uebereinkommen mit
Frankreich aufhebt, wonach dorthin große Mengen Seide zur
Veredlung ausgeführt werden. Unter dem Eindruck der fran-
zösischen Verfügungen beabsichtigt die polnische Seidenindu-
strie den Veredelungsverkehr nach der Schweiz zu leiten. A. J.

Rumänien
Eine neue Seidenweberei. Unter der Mitwirkung des Mai-

länder Großindustriellen Leo Geller wurde in Jassy unter der
Firma Tesatoria de Matase S. Ä. eine neue Seidenweberei ge-
gründet, die über ein Aktienkapital von 121/2 Millionen Lei
verfügt. P. P.

Tschechoslowakei

Verzweifhmgskampf der Textilindustrie. Der Allgemeine
Deutsche Textilverband" in Reichenberg hat kürzlich mit Be-
stürzung den ungeheuren Rückgang der Textilausfuhr in den
letzten Monaten, insbesondere im Jänner und Februar, fest-
gestellt. Sie beträgt gegenüber den letzten Normaljahren wert-
mäßig ungefähr 63, mengenmäßig kaum weniger als 50 "/o.
Dieser Äusfuhrriickgang kommt, auf die Beschäftigung der
Betriebe zurückgerechnef, einem Ausfall von mindestens 50 "/o

gegenüber der Normalerzeugung gleich. Durch die auf diese
Weise in dem Hauptzweige der tschechoslowakischen Indu-
strie hervorgerufene Arbeitslosigkeit ist auch der Inlandsabsatz
schwer beeinträchtigt, so daß die Textilindustrie kaum mehr
als die Hälfte ihrer Betriebseinrichtungen beschäftigen kann.
In der letzten Zeit sind es insbesondere die Devisenanord-
nungen, welche die Exportindustrie einerseits durch Verursach-
ung von Vergeltungsmaßnahmen um den Rest ihrer Ausfuhr-
möglichkeiten zu bringen drohen und welche anderseits durch


	Handelsnachrichten

